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Antrag 

der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke 

Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin 
(Kinderrechte in die Verfassung) 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat unter Beachtung von Art. 100 der Verfas-
sung von Berlin das folgende Gesetz beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Die Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (GVBl. S. 779), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom (...) wird wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 13 erhält folgenden neuen Absatz 1: 
 
"(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlich-
keit, auf gewaltfreie Erziehung und auf den besonderen Schutz der Gemeinschaft 
vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Die staatliche Gemeinschaft 
achtet, schützt und fördert die Rechte des Kindes als eigenständige Persönlich-
keit und trägt Sorge für kindgerechte Lebensbedingungen." 
 
2. Der bisherige Wortlaut von Artikel 13 wird Absatz 2. 
 
 

Artikel II 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt in Kraft. 
 
 

Begründung 
 
Es ist an der Zeit, auch in der Verfassung die Stellung des Kindes als Subjekt, 
seinen Anspruch auf Achtung seiner Persönlichkeit und seine zunehmende Ein-
sichtsfähigkeit ausdrücklich anzuerkennen. Ohne das Primat der Elternverant-
wortung und das staatliche Wächteramt zu beeinträchtigen, wird nunmehr klar-
gestellt, dass sowohl die Eltern als auch der Staat ihre Entscheidungen, die die 
Kinder betreffen, stets am Kindeswohl ausrichten müssen. Es wird zudem näher 
bestimmt, was das Kindeswohl eigentlich ist, indem die gewaltfreie Erziehung 
sowie der Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung ausdrücklich 
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verankert wird. Der besondere Schutz- und Förderauftrag des Staates gegenüber 
Kindern wird bekräftigt und auch die Verwaltung an eine konkrete verfassungs-
rechtliche Vorgabe gebunden. Zudem hat eine ausdrückliche Festschreibung der 
Kinderrechte auch Auswirkungen bei Interessenabwägungen der Abgeordneten-
hauses und der Gerichte. 
 
Berlin, den 18. November 2009 
 
 
 
 
Müller   Dr. Felgentreu 
und die übrigen Mitglieder 
der Fraktion der SPD 

Henkel    Goetze 
und die übrigen Mitglieder 
der Fraktion der CDU 

 
 
 

 
Pop   Ratzmann   Jantzen 
und die übrigen Mitglieder 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Bluhm   Seelig 
und die übrigen Mitglieder 
der Linksfraktion 

 
 


